
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung am                        die Änderung des

Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 (1) BauGB am

ortsüblich durch Veröffentlichung in den Pyrmonter Nachrichten bekannt gemacht.

Bad Pyrmont, den Siegel ____________________________________

Bürgermeister

r·· --

finkaufszentrUf? 

' ' 

WA 

0,3 

0 

Auf de~ Stück 

WA WA n· 

0,3 0,3 

0 0 

li! 

" " 3 ·~ 
" ' 

"' n 

" 7 

" 

" 

VERFAHRENSVERMERKE DES BEBAUUNGSPLANES 

Präambel und Ausfertigung des Bebauungsplanes 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuches 

(BauGB) in Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 {BGBI. IS. 

2414), zuletzt geändert durch Art. 4 G v . 24.12.2008 (BGBI. IS. 3018) und 

des§ 40 der Nledersächlschen Gemeindeordnung (NGO) vom 28.10.2006 

(Nds. GVBJ. S. 478), jewei ls in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat 

der Stadt Bad Pyrmont diesen Bebauungsplan bestehend aus der 

Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung 

beschlossen. 

Bad Pyrmont, den 14.08.2009 

gez. Reeder 

Bürgermeisterin 

Satzungsbeschluss 

Dar Rat der Stadt Bad Pyrmont hat den Bebauungsplan nach Prüfung 

der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 

04.06.2009 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung 

besch lossen. 

Bad Pynnont, den 14.08.2009 
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BOrgermeisterin 
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Planunterlage 

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) 1661 A 

Gemarkung: Holzhausen Flur. 26, Maßstab: 1 : 1000 

Die Verwertung richtet sich nach §5 des Niedersächsischen Gesetzes Ober 

das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom Dezember 2002 (Nds. 

GVBI. 2003). 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und 

weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, 

Wege und Plätze voustandig nach Stand vom 14.07.2004. Sie Ist 

hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen 

geometrisch einwarKifrei . 

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist 

einwandfrei möglich. 

Behörde für Geoinforrnation 

Landentwicklung und Liegenschaften- Katasteramt Hameln -

@". <:?'-'- ,fit LG N 

Hameln , den 05.08.2009 

gez. Elias 

Vermessungsrat 

Bekanntmachung 

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 

12.08.2009 ortsüblich durch Veröffentlichung in den Pyrmonter Nachrichten 

bekannt gemacht worden . Der Bebauungsplan ist damit am 12.08.2009 in 

Kraft getreten . 

Bad Pyrmont, den 14.08.2009 

. . .. 9.e_z_. -~~q~r ... 
BOrgermeisterin 

Aufstellungsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung 

am 15.09.2005 die Aufstellung das Bebauungsplanes beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss ist ge!'l1äß § 2 Abs. 1 BauGB am 23.09.2005 

ortsublieh bekannt gemacht worden. 

Bad Pyrmont, den 14.08 .2009 

gez. Roeder 

BOrgermeisterin 

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb von einem Jahr nach ln- Kraft- Treten des Bebauungsplanes ist 

eine Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen des 

Bebauungsplans und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Bad Pyrmont, den . . . 

Bürgermeisterin 

7 • 

i1J 
T 

17 
7i" 

17 
n 

" ' 

Öffentliche Auslegung 

" 8 

-
u 
• 

/II n 

17 
7 

M. 1 

Schule 

1000 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Pyrmont hat in seiner Sitzung 

am 15.09.2005 dem Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung 

zugestimmt und seine äffentliehe Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurde am 21.02.2009 

ortsUblieh bekanntgemacht 

Der Entwurt des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 

02.03.2009 bis 02.04.2009 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 

ausgelegen. 

Bad Pyrmont . den 14.08.2009 

gez. Roeder 

BUrgermeisterin 

Planverfasser 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von: 

PlanungsbOra Lauterbach 

• Stadtplanung • Landschaftsplanung 
• Schallschutz • Projektmanagement 

' 11 ZlaMnis61mßa 1 
~ 1 7e5 Hameln 
Ta' OM ~1~m'lll5n; """x. 05'51.'60!l!l57 -~ 

Hameln, den 20.07.2009 

gez. Lauterbach 

Planverfasser 
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0. Rechtsgrundlagen 

Für den vorliegenden Bebauungsplan sind folgende Rechtsgrundlagen maßgeblich : 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGB. 
JS. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 24.1 2.2008 (BGBI. IS. 3018) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom23.01.1990 (BGBI.I S. 132), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBUS.466) 

• Niedersächsische Bauordnung in der Fassung vom 10.02.2003 (Nds. GVBL S. 89) , 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 05.11.2004 (Nds. GVBI.S.404) 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

ln den Allgemeinen Wohngebieten sind folgende, nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise 

zulässige Nutzungen gemäß § 1 (6) BauNVO nicht zulässig: 

• Sonstige nicht störende Gewefbebetriebe, 

• An lagen fDr Verwaltungen, 

• Gartenbaubetriebe, 

• Tankstellen. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

1.2.1 ln den Allgemeinen Wohngebieten mit der Festsetzung n~ ist das zweite Vollgeschoss 

nur zulässig, wenn es das Dachgeschoss llldet. 

1.2.2 ln den Allgemeinen Wohngebieten darf die zulassige Grundfläche durch die 

Grundflächen der 

• Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 

• Nebenanlagen im Sinne des§ 14 BauNVO und 

• baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das BaugrundstOck 
lediglich unterbaut wird, 

ln Anwendung des§ 19 {4) Satz 3 BauNVO nur um bis zu 25 v.H. überschritten werden. 

1.3 Nicht Oberbaubare Grundstücksflächen 

{§ 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 {6) u. § 23 (5) BauNVO) 

Auf den nicht überbaubaren Flächen sind Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 

BauNVO sowie Garagen und Stellplätze ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind 

Einfriedungen _ 

1,4 Größe der Grundstücke 

(§ 9 (1) Nr. 3 BauGB) 

ln den Allgemeinen Wohngebieten muss die Größe der Baugrundstllcke mindestens 600 rrf! 

betragen (bei Doppelhäusern 300m~ je Doppelhaushalfte). 

1.5 Traufhöhen der Gebäude 

(§ 9 (2) 6auGB) 

1.5.1 Die Trauflinien dilrfen eine Höhe von 4,50 m über Bezugsebene nicht überschreiten. 

1.5.2 Bezugsebene i.S. dieser Festsetzung Ist die Oberkante der zur Erschließung des 

jeweiligen Grundstückes notwendigen Verkehrsftache aufHöhe der Gebäudemitte, 

gemessen an der Straßengrenze des Grundstockes. 

1.5.3 Verändert sich die Geländehöhe von der Verkehrsfläche zum Gebäude, so ist die 

Bezugsebene entsprechend um diese Höhendifferenz zu verändern . Dabei Ist am 

Gebäude die Höhe der gewachsenen Geländeoberfläche an der der VerkehrsfläChe 

zugewandten Seite in der Mitte maßgebend. 

1.6 Maßnahmen für die Regelung des Wasserabflusses • 

Regenrückhaltebecken 

(§ 9 (1) Nr. 14, 16 und 20 BauGB) 

Innerhalb der ausgewiesenen Maßnahmenfläche ist die An lage eines RegenrOckhaltebeckens 

in naturnaher Bauweise mit ZufahrtfUmfahrung zulässig. Das Becken ist zur Aufnahme des im 

Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers zu dimensionieren. Die Obrlgen Flächen sind mit 

einer Landschaftsgehälzpflanzung, bzw. als Freifläche anzulegen (siehe 1.7.1}. 

1.7 Maßnahmen zum Schutz! zur Pf lege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

1. 7.1 Landschaftsgehölzpflanzung auf Clffentlicher Maßnahmenfläche 

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der Maßnahmenfläche sind 50% der nicht ffi r die Anlage des festgesetzten 

Regenri.lckhaltebeckens einschl. ZufahrUUmfahrung benötigten Flächen mit 

standortheimischen Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen. Die Gehölze sind dauerhaft zu 

erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Pflanzung soll aus ca. 50% Bäumen und 

50% Sträuchern bestehen. Strauchreihen sind in nord-südlicher Richtung anzuordnen . Die 

nicht bepflanzten Flächen sind mit artenrelchem Landschaftsrasen anzusähen und extensiv zu 

pflegen. 

Pflanzverband in der Fläche: 1,5x 1,5 m 

Pflanzqualitäten: Heister. '2rll, 200 - 250 cm 

Sträucher: 2xv, 60 - 100 cm 

Es sind Gehölze aus der folgenden Pflanzenliste zu veJWenden : 

Bi!ume 1. Ordnung 

Acer platanoides 

Acer pseudoplatanus 

Faxinus excelsior 

Quercus robur 

Tila cordata 

Bäume 2. Ordnung 

Acer campestre 

Carpinus betulus 

Prunus avium 

Sorbus aucuparia 

Sträucher 

Corylus avellana 

Crataegus monogyna 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Salix caprea 

Sambucua nigra 

(Spitz-Ahorn) 

(Berg-Ahorn) 

(Esche) 

(Stiel-Eiche) 

(Winter-Linde) 

(Feld-Ahorn) 

(Hainbuche) 

(Vogelkirsche) 

(Eberesche) 

(Wald-Hase~ 

(Weißdorn) 

{Schlehe) 

(Hunds-Rose) 

(Sal-Weide) 

(Schwarzer Holunder) 

Zusätzlich sind im Bereich des Regenrückhaltebeckens 

Gruppen aus Erlen und Weiden zu pflanzen: 

Ainus glutinosa (Schwarz-Erle) 

Salix alba 

Salix caprea 

(Silber-Weide) 

(Sal-Weide) 

1.7.2 Baumpflanzungen auf privaten GrundstUcken 

(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

an der Mittelwasserlinie einzelne 

Je angefangene 400 f'ril Grundstucksfläche Ist mindestens ein standortheimischer 

mittelstämmiger Laubbaum oder Obstbaum anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei 

Abgang gleichwertig zu ersetzen. 

Für die Laubbaumpflanzungen sind folgende Arten vorzusehen (Auswahl!iste): 

Acer campestre 

Carpinus betulus 

Quercus robur 

Sorbus aucuparia 

(Feld·Ahom) 

(Hainbuche) 

(Stielelche) 

(Eberesche) 

Die Pflanzung hat als Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit mindestens 16-18 cm Stammumfang zu 

erfolgen . 

Für die Obstbaumpflanzungen sind standortheimische Sorten der Obstbaumarten Apfel, Birne 

oder Kirsche anzupflanzen. 

1.7.3 Baumpflanzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen 

{§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

Im Zuge der Planstraßen "A" und .B" ist mindestens alle 20 m einseitig ein hochstammiger 

Laubbaum helmiseher Art anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu 

ersetzen. 

Geeignet sind folgende Arten: 

Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 

Acer pseudop!atanus (Berg-Ahorn) 

Pflanzgrößen: Einzelbäume: 3xv, StU 16-18 cm, mit Ballen 

1.7.4 Einfriedungen 

(§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Zur Aufrechterhaltung bodennaher klimaökologischer Strömungen sind die Einfriedungen der 

Grundstucke strömungsdurchlassig zu errichten. 

1.7.5 Durchführung der Maßnahmen 

Die unter 1.7.2 beschriebene Maßnahme ist durch die Bauherren spätestens 1 Pflanzperiode 

nach Beginn der jeweiligen Baumaßnahme durchzuführen. 

Die unter 1.7.1 und 1.7.3 beschriebenen Maßnahmen sind durch den Erschließungsträger 

rechtzeitig durchzuführen, so dass sie zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 

Erschließungsanlagen (Fertigstraßenausbau) abgeschlossen sind. 

1.8 Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 

t§ 9 (1 ) Nr. 21 BauGB) 

Die festgesetzte Fläche ist mit Leitungsrechten zu Gunsten der Stadt Bad Pyrmont zum Bau 

und Betrfeb einer Abwasserleitung zu belasten (Anschluss eines Regenrückhaltebeckens an 

die Kanalisation). 

HINWEISE 

2.1 Grund· und Quellwasserschutz 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone 1ll c (engere Zone} des Quellenschutzgebietes Bad 
Pynnont vom 23< Juni 1967. Die Schutzgebietsbestimmungen sind einzuhalten 

ART DER BAUUCHEN NUTZUNG 
(§ 9 (I) !\Ir. 1 El•ugese~zbuch (aauGB). §§ H ~ B~umrtzung!!l'e rc rdJng (Baui\VO)) 

Al lsemeine Wohngeb il!lt6 
(s . Textl iche Festselnlngen) 

MASS DER BAUUCHEN NUTZUNG 
(~ 9 (1) N~. 1 EauG8 . § '<5 BauNVV) 

0 ,3 

I!' 

Grundllär:henza.h l (GRZJ 
(s. Textl iche F881!!etzungenj 

G'iisc:hossilächanzahl (GFZ) 

Zall l der Vollgescllosse (Höchstmaß) 
(~- Taxtliehe FEi!StS.mui"\Qan} 

BAUWEISEN, BAUGRENZEN 
:§ 2 (I) lllr. :l. BauGB, §§~< und 23 BauNVO) 

0 Offene Bauweise 

nur Ein;o;elhäuser zu lässig 

nur Ein;o;el- und Doppelhäuser ;o;ulässlg 

Baugranza 

zusi'rtzllche Ke11nzeldmurl&l 
der überbaubaren GrundstucK~ächen 

VERKEHRSFLÄCHEN 
(§ 9 (1) Nr. 11 BnoßB) 

Verkehrsflächen besom:lerer Zwockbestimmung 

Z'Mickbtislimmu rtg: Verk&hrsberuhigt~lr BGreich 

GRÜNFLACHEN 
(§9(1)Nr. : 5 BauGBJ 

Grünflächen 
(s. Textliche Fes1setzunge11) 

Zweckb&stimmullQ: Parl<ru-~IQQG 
(öffantliclle Grüniläo::h~;~) 

~ckbestlmmung: .!bstandsgriln 
(private Grlln-näche) 

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM Sa-!UTZ, 
ZUR PFLEGE UND ZUR EN1WICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 C11 Nr 20 ~rd 25 " und t 8<!~88) 

Umgrenzung von Flächen ror Maßnahmen zum Schutz, zur 
P~ege und zur Entwicklung von B<lden, Natur und Landsc:hefl 
(s. Textliche Festsetzungen) 

Kennzeichnung der MaßnahmennAchen 

SONSTIGE PLANZEICHEN 

·-· 
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Grenze des raumlicllen Geltl.ingsbereich<s 
(§ ~ (7 ) Ba<J3B) 

Bemaßung (ln Meter) 

SchutrgebiEltiür die Grund- und 
Quellwassergewinnung Zone 111 C 
(gesamtes Plangebiet) 

m it l.Gitungsrecl1ten zu bGiklstende Fläche­
(§ 9 (t) Nr . 2 1 BauGB) 

BEBAUUNGSPLAN Nr. 1 104.0 

"Auf dem Stücke" 
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STAin ][BAD PYRMO\T 

Stadt Bad Pyrmont 
OT. Holzhausen 

ABSCHRIFT 

I . 

26.01.2026

Jonas Runge
Textfeld
1.3 Nicht überbaubare Grundstücksfläche / Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Carports mit Umfassungswänden sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücks-flächen zulässig. Ausgenommen hiervon sind die folgenden verfahrensfreien Maß-nahmen gem. § 60 NBauO: Gartenhäuser bis 75 cbm, Kinderspielgeräte, Ter-rassen und Terrassenüberdachungen (einschließlich Pavillons) mit nicht mehr als 40 m² Grundfläche und einem Abstand von min. 3 m zur Grenze des Nachbar-grundstückes, Wärmepumpen sowie Mülltonnenverschläge.

Sofern keine Flächen für Stellplätze festgesetzt, sind Carports ohne Umfassungswände und offene Stellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche allgemein zulässig.
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1. (vereinfachte) Änderung 
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Rechteck
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Rechteck
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Jonas Runge
Textfeld
Ersetzt durch neuen Punkt 1.3 (siehe unten)
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Rechteck
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